
 
 

 

 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Besetzung von Ausschüssen und Gremien; 
a) Neubesetzung eines beratenden Mitgliedes im Jugendhilfeausschuss 
b) Umbesetzung des Grundstücksverkehrsausschusses 
 
Sachverhalt: 
 

a) Besetzung des Jugendhilfeausschusses 
 
Dem Jugendhilfeausschuss soll gemäß § 4 Abs. 1 Pkt. 7 des Nieders. Ausführungsgesetzes 
zum SGB VIII (Achtes Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe) eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Interessen ausländischer Kinder und Jugendlicher als beratendes Mitglied 
angehören. 

 
Der hierzu berufene Vertreter wurde, auf seinen Wunsch hin, in 2020 abberufen. Frau 
Dorothea Schwegler, Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werks des Kirchenkreises 
Rotenburg (Wümme) ist bereit, die Interessenvertretung ausländischer Kinder und 
Jugendlicher zukünftig sicherzustellen. 
 
Der Kreisausschuss hat einstimmig (11 Ja-Stimmen) den nachstehenden Beschluss 
empfohlen. 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Frau Dorothea Schwegler wird als beratendes Mitglied in den 
Jugendhilfeausschuss berufen. 

 
 
b.) Besetzung des Grundstücksverkehrsausschusses 
 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) nimmt seine Aufgaben nach dem Landpacht- und 
Grundstücksverkehrsgesetz gem. § 41 Abs. 1. Gesetz über Landwirtschaftskammern 
(LwKG) durch den Grundstücksverkehrsausschuss wahr. 
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Gemäß § 41 Abs. 2 LwKG gehören dem Ausschuss u. a. drei vom Kreistag auf Vorschlag 
der Landwirtschaftskammer gewählte Personen, zwei aus der Wahlgruppe 1 (Arbeitgeber) 
und eine aus der Wahlgruppe 2 (Arbeitnehmer), an. 
 
Die Kammerversammlung hat sich nach Ablauf der Wahlperiode und erfolgter Neuwahl am 
03.02.2021 konstituiert. Seitens der Landwirtschaftskammer Niedersachsen sind mit 
Schreiben vom 09.03.2021 folgende Personen zur Wahl in den 
Grundstücksverkehrsausschuss benannt worden: 
 
Herr Christian Intemann, Hauptstraße 8, 27386 Bothel (Wahlgruppe 1) 
Herr Freiherr Alexander von Hammerstein, Alte Dorfstraße 2, 27404 Gyhum (Wahlgruppe 1) 
Frau Elena Röhrs, Zum Glockenturm 38, 27356 Rotenburg (Wümme) (Wahlgruppe 2) 
 
Weiterhin wird für den Kreislandvolkverband Rotenburg-Verden e. V. und damit als fach- 
und ortskundiger Ansprechpartner in Veräußerungs- und Verpachtungsvorgängen im 
Bereich des Altkreises Bremervörde 
Herr Jan Angelus Pape, Hempstraße 15, 27446 Selsingen (Wahlgruppe 1) 
als nicht stimmberechtigtes Gastmitglied vorgeschlagen 
 
Der Kreisausschuss hat einstimmig (9 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen) den nachstehenden 
Beschluss empfohlen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen benannten  

- Herr Christian Intemann, Hauptstraße 8, 27386 Bothel (Wahlgruppe 1) 
- Herr Freiherr Alexander von Hammerstein, Alte Dorfstraßre 2, 27404 Gyhum 
 (Wahlgruppe 1) 

- Frau Elena Röhrs, Zum Glockenturm 38, 27356 Rotenburg (Wümme)  
  (Wahlgruppe 2) 
werden als Mitglieder gem. § 41 Abs. 2. Satz 1 Ziffer 1 LwKG in den Grundstücks-
verkehrsausschuss gewählt. 

 
2. Der von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen vorgeschlagene  

- Herr Jan Angelus Pape, Hempstraße 15, 27446 Selsingen (Wahlgruppe 1) 
wird als nicht stimmberechtigtes Gastmitglied in den Grundstücksverkehrsausschuss 
gewählt. 

 
 
 
Luttmann 
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